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EDITORIAL

Während Deutschland unter den hohen Temperaturen 
schwitzt, sorgen wir für ein wenig Abkühlung mit der 
aktuellen Ausgabe von proXPERTS. Denn schließlich 
gibt es auch an heißen Tagen so einige Themen, die 
Sie interessieren könnten. Wie wäre es beispielsweise 
mit einer Antwort auf die Frage, wie Sie als Sachver-
ständiger am besten mit schwierigen Kunden oder 
einem unklaren Gutachtenauftrag umgehen? Aber 
auch die Verschwiegenheitspflicht sowie der stei-
gende Baupfusch in Deutschland sind unter anderem 
Themen in dieser Ausgabe. Um auch ein wenig in der 
Vergangenheit zu schwelgen, zeigen wir Ihnen in ei-
nem speziellen Beitrag, wie Sie ab sofort das alte Fax 
in der modernen Variante nutzen und Online-Faxe ver-
schicken können. 

Es gibt also wieder eine Menge zu entdecken und zu 
erfahren. Also machen Sie es sich gemütlich und ge-
nießen Sie die neue Ausgabe von proXPERTS.

Ihr
DGuSV 
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SACHERSTÄNDIGEN- UND GUTACHTERPRAXIS

VERKEHRSASSISTENZSYSTEME: 
HERAUSFORDERUNGEN FÜR SACHVERSTÄNDIGE?

In der heutigen Zeit werden kaum noch Fahrzeu-
ge ohne moderne Verkehrsassistenzsysteme pro-
duziert. Neben der Einparkhilfe können die Auto-
fahrer in diesem Fall auch auf Abbiegewarner oder 
Kollisionsvermeiderer zurückgreifen. So nützlich 
diese Systeme auch sind, dennoch lassen sich hin 
und wieder auch kleine Haken finden – vor allem im 
Falle eines Schadens.

Durch den Einsatz von Verkehrsassistenzsystemen 
lassen sich in der Regel nicht alle Verkehrsunfälle auf 
den Straßen vermeiden, aber der technische Fort-
schritt in den Fahrzeugen hat schon dazu geführt, 
dass die Zahl an Verkehrsunfällen in den letzten Jah-
ren gesunken ist. Im Hinblick auf mögliche Heraus-
forderungen bei Schadensereignissen sind aber vor 
allem Sachverständige von den Verkehrsassistenz-
systemen nicht immer so begeistert. 

Höhere Reparaturkosten durch 
Verkehrsassistenzsysteme

Verkehrsassistenzsysteme stellen eine große Berei-
cherung für ein Fahrzeug dar. Ob nun Parkassistenz, 
Kollisionsvermeidungssystem, Toter-Winkel-Informa-
tionssystem, Spurhaltehilfe oder mobiles Datensys-
tem zur Erhöhung der Verkehrssicherheit – all dies 
dient dem Schutze der Insassen sowie weiteren Ver-
kehrsteilnehmern. Im Falle eines Schadens kann die 
Summe der aufzuwendenden Reparaturkosten aller-

dings deutlich höher ausfallen als bei Fahrzeugen, in 
denen keine Verkehrsassistenzsysteme verbaut wur-
den. Der höchste Kostenfaktor lässt sich demnach bei 
den Sensoren finden, die oftmals ausgetauscht wer-
den müssen. Doch in der Regel ist der Austausch der 
Sensoren nicht ohne eine Neukalibrierung möglich, 
sodass auch in diesem Zusammenhang mit Mehrkos-
ten zu rechnen ist. Ein weiterer Grund für die hohen 
Kosten ist die Tatsache, dass in der Regel ausschließ-
lich Originalteile verwendet werden können, sodass 
anderweitige Ersatzteile nicht infrage kommen. 

Verkehrsassistenzsysteme als 
Stolpersteine für Sachverständige

Vor allem für Sachverständige können die Verkehr-
sassistenzsysteme zu einem echten Stolperstein wer-
den. Denn ob ein möglicher Defekt an den Systemen 
zu einem Unfall geführt oder diesen sogar begünstigt 
hat, lässt sich nur mit einem hohen Zeitaufwand und 
den Kenntnissen in Bezug auf diese Technik heraus-
finden. So spielen die Verkehrsassistenzsysteme 
eben nicht nur eine wichtige Rolle bei der Berechnung 
des Fahrzeugwertes, sondern auch deren Funktions-
weise vor einem zu begutachtenden Schaden muss 
berücksichtigt werden. Aber auch die Kosten für Aus-
tausch und Kalibrierung sind beispielsweise in einem 
zu erstellenden Gutachten zu berücksichtigen. 

Vor allem bei Gutachten, die aufgrund einer mangel-
haften Reparatur erstellt werden, gilt es einen spe-
ziellen Punkt zu beachten. Sofern eine Frontscheibe 
bei einem Fahrzeug mit Verkehrsassistenzsystemen 
ausgetauscht wird, müssen auch alle kamerabasier-
ten Assistenzmodule neu eingestellt werden, wäh-
rend zugleich die Funktionsfähigkeit exakt nach 
Herstellervorgaben zu überprüfen ist. Sofern dieser 
Arbeitsschritt nicht ausgeführt wird, kann von einer 
mangelhaften Leistung ausgegangen werden, sodass 
Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. 
Vor diesem Hintergrund stellen Verkehrsassistenz-
systeme immer eine enorme Herausforderung für die 
Tätigkeit eines Gutachters und Sachverständigen dar. 
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ÖFFENTLICH BESTELLTE SACHVERSTÄNDIGE: 
RÜCKEN SIE SICH IN EIN BESSERES LICHT!

Öffentlich bestellte Sachverständige spielen 
selbst in der hoch technisierten Zeit, in der wir 
leben, eine wichtige Rolle. So werden diese Sach-
verständige aber nicht nur von Unternehmen, Ge-
richten und Behörden, sondern auch von Endver-
brauchern beauftragt. 

Ob nun nach einem Verkehrsunfall, bei Mietstrei-
tigkeiten, fehlerhafter Handwerksarbeit oder bei 
verschiedenen anderen Angelegenheiten – immer 
mehr werden die öffentlich bestellten Sachverstän-
dige in Anspruch genommen. Gerade vor diesem 
Hintergrund ist es unerlässlich, sich professionell 
und vor allem ansprechend, als öffentlich bestellter 
Sachverständiger zu präsentieren. 

Werden Sie Ihrem Namen als öffentlich 
bestellter Sachverständiger gerecht

Da die allgemeine Bezeichnung als Sachverständi-
ger oder Gutachter in Deutschland nicht geschützt 
ist, können sich auch Personen mit einer mangeln-
den Qualifikation mit dieser Berufsbezeichnung 
brüsten. Mittels der öffentlichen Bestellung wurde 
vom Gesetzgeber jedoch die Möglichkeit geschaf-
fen, sich als wirklicher Experte zu kennzeichnen. 
Denn anders als die Bezeichnung des Sachverstän-
digen oder Gutachters ist die öffentliche Bestellung 
rechtlich geschützt und kann nur von bestimmten 
Bestellungskörperschaften durchgeführt werden. 

Öffentlich bestellte Sachverständige müssen im 
Vorfeld einen Eid darauf ablegen, jegliche Arbeiten 
weisungsfrei, unparteiisch, gewissenhaft, persön-
lich und unabhängig zu erstatten. Darüber hinaus 
wird die öffentliche Bestellung nur vergeben, sofern 
die besondere Sachkunde nachgewiesen wurde. So 
können sich die Kunden bei einem öffentlich bestell-
ten Sachverständigen stets sicher sein, dass gegen 
seine persönliche Integrität keine Bedenken beste-
hen und dass entsprechende Kontrollen durch die 
Bestellungskörperschaft erfolgen. 

Genau diesen Punkt sollten öffentlich bestellte 
Sachverständige gegenüber den Kunden immer wie-
der betonen, sodass diese sich vollkommen sicher 
sein können, stets ein unabhängiges und kompeten-
tes Gutachten zu erhalten. 

Positive Eigenschaften hervorheben

Ob nun auf der eigenen Website oder auf anderen 
Präsentationsplattformen – als öffentlich bestell-
ter Sachverständiger sollten stets die positiven Ei-
genschaften ins richtige Licht gerückt werden. Auf 
diese Weise kann den potenziellen Kunden und Auf-
traggebern die Auswahl eines geeigneten Sachver-
ständigen erleichtert werden. Denn jeder öffentlich 
bestellte Sachverständige zeichnet sich durch:

SACHERSTÄNDIGEN- UND GUTACHTERPRAXIS
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